
Aufbau von 
Ladeinfrastruktur 
im Unternehmen:

Setze ich das 
Projekt alleine
oder mit einem 

Dienstleister um?



Grundsatz: 



Betreiber der 
Ladesäule und 
Stromlieferant 

müssen 
energierechtliche 
Pflichten erfüllen!



Von der 
Ausgestaltung 
hängt also ab: 



Treffen diese 
Pflichten…



…das 
Unternehmen 
selbst oder …



…den 
Dienstleister?



Welche Pflichten 
sind das?

…z.B…



Pflichten als 
Stromlieferant 
nach EEG: 
Abführung EEG-
Umlage, Drittmen-
genabgrenzung
Meldepflichten, …



Ggf. Versorger 
nach StromStG: 
Versorgererlaub-
nis, Abführung 
Stromsteuer, 
Meldepflichten, …



Ggf. Pflichten nach 
LadesäulenVO: 
Punktuelles 
Aufladen, ggf. 
Meldepflichten, …



… je nach Situation 
bestehen weitere 
Anforderungen …



Aber: Wenn Dienst-
leister Strom-
lieferant ist  

idR Einbeziehung 
des Ladestroms in 
energierechtliche 
Privilegien am 
Standort nicht 
möglich!



Was sind 
energierechtliche 
Privilegien?



Dies betrifft z.B. 

Besondere 
Ausgleichsregelung 
im EEG 
Stromsteuerbefreiun
gen
Begrenzung der 
KWKG und anderer 
Umlagen



Sorgfältige Prüfung 
der Vor- und 
Nachteile vor
Projektbeginn 
ist daher 
entscheidend!



Mehr dazu:


